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§ 13 FPG Grundsatze bei der
Vollziehung

FPG - Fremdenpolizeigesetz 2005

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.12.2025

1. (1)Die Landespolizeidirektionen und die Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes dirfen zur Erfullung der
ihnen nach dem 3. bis 6. und 12. bis 15. Hauptstlck Ubertragenen Aufgaben alle rechtlich zulassigen Mittel
einsetzen, die nicht in Rechte einer Person eingreifen.

2. (2)In die Rechte einer Person durfen sie bei der Erfillung dieser Aufgaben nur dann eingreifen, wenn eine solche
Befugnis in diesem Bundesgesetz vorgesehen ist und wenn entweder andere gelindere Mittel zur Erfiillung dieser
Aufgaben nicht ausreichen oder wenn der Einsatz anderer Mittel aul3er Verhaltnis zum sonst gebotenen Eingriff
steht. Erweist sich ein Eingriff in die Rechte von Personen als erforderlich, so darf er dennoch nur geschehen,
soweit er die VerhaltnismaRigkeit zum Anlass und zum angestrebten Erfolg wahrt. Die Art. 2, 3 und 8 der
Europaischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBI. Nr. 210/1958 sind in jedem Stadium einer
fremdenpolizeilichen Amtshandlung besonders zu beachten.

3. (3)Die Organe des o¢ffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermachtigt, die ihnen nach dem 3. bis 6. und 12. bis
15. Hauptstick eingeraumten Befugnisse und Auftrage der Landespolizeidirektionen sowie die ihnen nach dem
7.,8.und 11. Hauptstlck eingeraumten Befugnisse und Auftrage des Bundesamtes fur Fremdenwesen und Asyl
mit unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt durchzusetzen. Die Ausibung unmittelbarer Befehls- und
Zwangsgewalt ist dem Betroffenen anzudrohen und anzukindigen. Sie haben deren Austibung zu beenden,
sobald der angestrebte Erfolg erreicht wurde, sich zeigt, dass er auf diesem Wege nicht erreicht werden kann
oder der angestrebte Erfolg aul3er Verhaltnis zu dem fir die Durchsetzung erforderlichen Eingriff steht. Eine
Gefahrdung des Lebens oder eine nachhaltige Gefahrdung der Gesundheit ist jedenfalls unzulassig.

4. (4)Fur die Anwendung von unmittelbarer Zwangsgewalt gelten die Bestimmungen des
Waffengebrauchsgesetzes 1969.

5. (5)Die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes durfen physische Gewalt gegen Sachen anwenden, wenn dies
fr die Austibung einer Befugnis unerlasslich ist. Hiebei haben sie alles daran zu setzen, dass eine Gefahrdung
von Menschen unterbleibt.

6. (6)Zur Durchsetzung eines Abschiebeauftrages (& 46) und den damit verbundenen Freiheitsbeschrankungen
(Festnahme) sind die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes unter Achtung der Menschenwurde und mit
moglichster Schonung der Person zur Ausiibung von Befehls- und Zwangsgewalt gemaR Abs. 3 bis zur Ubergabe
an die zustandigen Behdrden des Zielstaates ermachtigt, soweit dem bindendes Volkerrecht nicht entgegensteht.

7. (7)Die Befugnisse der 88 33, 35, 37 und 38 stehen auch dazu ermachtigten Organen der Landespolizeidirektionen
(8 3 Abs. 6) zu. Fur diese Organe gilt die Verordnung des Bundesministers fur Inneres, mit der Richtlinien fur das
Einschreiten der Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes erlassen werden - RLV, BGBI. Nr. 266/1993. § 47
Abs. 2 BFA-VG gilt sinngemals.


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1958_210_0/1958_210_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/46
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/33
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/3
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_266_0/1993_266_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/47

In Kraft seit 01.11.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 13 FPG Grundsätze bei der Vollziehung
	FPG - Fremdenpolizeigesetz 2005


